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”Space Odyssey - Mission zu den Planeten” und 47 weitere neue Medientitel
SAT.1 gibt uns mit „Schöne Witwen küssen besser“ Rätsel auf. Welches Aufgabengebiet haben wohl die „Kinderzimmer Cops“? Es wird in

dieser Woche mit Titeln wie „Die Auto-Bibliothek“, „Auto & Service“, „Cabrio-Markt“ und dem „Tuning Kult“ sehr autolastig. Aber montana-
media erinnert uns mit „Unser Adventsfest“ daran, wie schnell der Sommer vorbei geht. Alle 48 Titel finden Sie auf Seite 2. (SR)

Neue Regeln:
Zustimmungsfenster für Dialer

Auch nach Inkrafttreten
des Mehrwertdienste-Gesetzes
ist es für den Verbraucher bei
der Dialer-Einwahl häufig
schwer zu erkennen, ob es sich
um ein kostenpflichtiges Ange-
bot handelt. Die Preise sind
nur allzu oft gut „getarnt“.

Die RegTP (Regulie-
rungsbehörde für Telekom-
munikation und Post) plant
jetzt eine neue Regelung zur
Ausgestaltung des Zustim-
mungsfensters vor der Verbin-
dungsherstellung zum Dialer.
Missbräuchliche Angebote sol-
len so noch wirksamer be-
kämpft werden: Um eine
Verbindung herzustellen muss
der Nutzer in ein Eingabefeld
neben den Worten „TIPPEN
SIE JA EIN“ die Buchstaben
„J“ und „A“ selbst eingeben.
Wird dagegen auf „ABBRE-
CHEN“ geklickt, muss der Di-
aler ohne weitere Nachfrage

die Verbindung unentgeltlich
schließen. Die RegTP gibt ge-
naue Vorgaben für die Größe
und Schriftart der Buchstaben,
in denen der Hinweis „DIE-
SES ANGEBOT IST NICHT
KOSTENFREI“ dargestellt
werden muss. Das Zustim-
mungsfenster soll zudem die
vollständige durch den Dialer
angewählte Rufnummer sowie
die genauen Preise enthalten.

Bis zum 1. September läuft
eine Anhörung zu der geplan-
ten Verfügung. Nach einer
Übergangsfrist von einem Mo-
nat will die Regulierungsbe-
hörde neue Registrierungs-
anträge, die diesen Anforde-
rungen nicht entsprechen, ab-
lehnen. Bereits registrierten
Dialern wird eine Übergangs-
frist von mindestens drei Mo-
naten eingräumt.

Näheres unter: www.regtp.de

Die UWG-Reform und ihre Auswirkungen

Der VDZ (Verband Deut-
scher Zeitschriftenverleger)
untersucht in einem Seminar
zur UWG-Reform die Auswir-
kungen auf das tägliche Ver-
lagsgeschäft.

Nach Inkrafttreten der Re-
form am 8. Juli 2004 haben
sich weitreichende Folgen für
Anzeigengeschäft und Ver-
triebsmarketing in den Verla-
gen ergeben. Das Seminar will
den teilnehmenden Geschäfts-
führern, Verlagsjustitiaren und
leitenden Mitarbeitern mit
Anzeigen- oder Vertriebsver-
antwortung aufzeigen wo die
Fallstricke der Reform liegen

und wo Vorsicht geboten ist.
Anhand von Praxisbeispielen
sollen die relevanten Problem-
felder dargestellt und konkrete
Handlungsempfehlungen ge-
geben werden, mit denen die
eigene Verlagspraxis der neuen
Rechtslage angepasst und
Spielräume innerhalb des neu-
en UWG genutzt werden kön-
nen. Referent ist Dr. Stefan
Engels, Partner der Kanzlei Lo-
vells Rechtsanwälte in Ham-
burg.

Termin: 2. September 2004
Madison Hotel, Hamburg
Anmeldung unter: www.vdz.de

Wettbewerbliche Eigenarten

Eine mit goldenen Glöck-
chen und Weihnachtsmotiven
verzierte Herrenunterhose hat
erheblich wettbewerbliche Ei-
genart, entschieden die Richter
des Hanseatischen Oberlan-

desgerichts. Keine Frage, dem
kann man sich nur anschlie-
ßen.(AL)

Urteil vom 16.07.2004,
AZ: 5 U 100/03
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Time Inc. befürchtet Markenverwässerung

Klage gegen indische
Event-Agentur eingereicht.

Die Herausgeberin des in-
ternationalen Nachrichtenma-
gazins „Time“ hat vor dem
Obersten Gerichtshof in Neu
Delhi Klage gegen eine indi-
sche Veranstaltungsagentur
namens Time & Entertain-
ment Group eingereicht. Ihr
wird vorgeworfen, die Marke
„Time“ zu Werbezwecken für
die eigene Geschäftstätigkeit
missbraucht zu haben. Wie die
Hindustan Times auf ihrer In-
ternetseite berichtete, heisst es
in der Klage, die Veranstal-
tungsagentur verwende den
Namen „Time“ in unlauterer
Absicht. Die Klägerin habe
ausserdem im vergangenen
Jahr herausgefunden, dass das
indische Unternehmen eine
Markenanmeldung für den
Namen „Time Club“ einge-
reicht hat. Die Time Inc.
schickte daraufhin eine Ab-
mahnung, die von der
Event-Agentur mit der Be-
kanntmachung ihrer Auflö-
sung beantwortet wurde.

Dabei habe es sich jedoch um
eine Irreführung gehandelt.

Da der Name „Time“ in
zahlreichen Ländern als Marke
registriert ist, verletze jede Ver-
wendung dieser Bezeichnung
im Zusammenhang mit Dru-
cker-ierzeugnissen und Papier-
waren die Markenrechte der
Time Inc., erklärte deren An-
walt Chandler M. Lall. Die
Klägerin brachte ausserdem
vor, dass die Verwendung des
Namens „Time“ als Firmen-
kennzeichen die Unterschei-
dungskraft der eigenen Marke
verwässere.

Das US-Nachrichtenma-
gazin „Time“ wurde 1923 ge-
gründet und ist se i tdem
wichtiger Bestandteil der ame-
rikanischen Presselandschaft.
Mit einer Gesamtauflage von
5,2 Millionen Exemplaren,
darunter 290.000 in Asien, er-
reicht es eine weltweite Leser-
schaft. Die Time Inc. gehört
seit ihrer Fusion mit Warner
Brothers zum Medienkonzern
Time Warner.

Quelle: www.markenplatz.de

Diese Woche: 48 Titel
29... und noch Jungfrau

Anzeigen-Woche
AUTO & SERVICE

Blutdruck
Bücher-Lotto
Business Partner

Cabrio-Markt
Case Studies
Case Study

Das Camp
Das deutsche Adventsfest
Die Auto-Bibliothek
Die grosse Handy Show
Die Handy Show
DIE KINDERZIMMER COPS

DIE NEWS FÜR MITTELSTÄNDISCHE
UNTERNEHMER

DIE NEWS FÜR SELBSTÄNDIGE
UNTERNEHMER

Druckwerk by Weiss

Einkaufsführer für den Straßenbau
Deutschland (ESD)

GAMMA
Gebrauchtwagenbörse

Horoskop-Woche

Immo-Woche

KI.KA - LIVE

Lexikon der Werte
Liebe ohne Rückfahrschein

LISA CONI TitelAnzeige

MainzerLeben

Neues vom Wixxer

OHA
OHA Magazin

PRAXIS Computer & Management
Puls

Schmerzzentrum Neustadt an der
Weinstraße

Schnappi
Schnappi, das kleine Krokodil
Schnappi-Song
schni schna schnappi schnappi

schnappi schnapp
Schöne Witwen küssen besser

SPACE ODYSSEY - MISSION ZU
DEN PLANETEN

Tanzalarm
Triple Wixx
Triple Wixxx
Tuning Kult

Unser Adventsfest

Wie bin ich

Wir freuen uns auf die WM in
Deutschland - WM 2006 -
Riesenstadion

XP World

Fon: +49-40/609 009 - 61 • Fax: +49-40/609 009 - 66 • www.titelschutzanzeiger.de

Der BGH forderte 1989:

Damit eine Titelschutzanzeige wirksam wird,
muss sie die „betroffenen Verkehrskreise auf
einfachste Weise“ erreichen (BGHZ 108,89).
Der Titelschutz Anzeiger erfüllt diesen
Leistungsanspruch mit einem seit über zehn
Jahren sorgfältig gepflegten und qualifizier-
ten Empfängerkreis im Bereich Printprodukte
und elektronischen Medien.

www.titelschutzanzeiger.de

Der Titelschutz Anzeiger

Die nächste Ausgabe: Anzeigenschluss:
Nr. 684 erscheint am 31.08.2004 27.08.2004, 10 Uhr

Der Titelschutz Anzeiger
mit Der Software Titel

Die nächste Ausgabe: Anzeigenschluss:
Nr. 686 erscheint am 14.09.2004 10.09.2004, 10 Uhr
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Bezeichnung „All Star“ darf
auch von Reebok verwendet
werden.

Der Sportartikler Reebok
konnte einen Markenrechtsstreit
mit dem Hersteller der zur Zeit
wieder im Trend liegenden Con-
verse-Turnschuhe für sich ent-
scheiden. Die Converse Inc.
hatte bereits vor drei Jahren ge-
gen Reebok eine Klage einge-
re icht in der s ie dem
Unternehmen vorwarf, ihre für
Turnschuhe geschützte Marke
„All-Star“ zu verletzen. Anläss-
lich des All-Star Games der NBA
(National Basketball Associati-
on) hatte Reebok verschiedene
Modelle unter der Verwendung

des Namens „All Star“ auf den
Markt gebracht.

Wie die Nachrichtenagen-
tur Associated Press berichtete,
wies der für den Fall zuständige
Richter Reginald Lindsay die
Klage jedoch zurück. Es handele
sich bei der Verwendung des Be-
griffs „All-Star“ um eine be-
schreibende Bezeichnung, die
hinsichtlich des anstehenden
NBA All-Star Games verwendet
worden sei. Die von Converse in
den USA mehrfach geschützte
Wort-Bildmarke hindere Ree-
bok deshalb nicht an der Ver-
wendung des Namens
„All-Star“.

Vor drei Jahren hatte der
Streit begonnen, nachdem in ei-

nem Basketballmagazin unter
der Bezeichnung „Leather
All-Star Edition“ Turnschuh-
modelle von Reebok aufgetaucht
waren. Converse argumentierte
in seiner daraufhin eingereichten
Klage, Konsumenten würden
Reebok-Schuhe mit denen der
Marke „Converse“ verwechseln.
Außerdem wurde Reebok vorge-
worfen, das „All-Star“-Logo ko-
piert und von dessen Popularität
profitiert zu haben. Im vergange-
nen Winter fand der Streit seine
Fortsetzung, als zwei neue Ree-
bok-Modelle mit „All-Star“ im
Namen in Werbekampagnen zu
sehen waren. Converse scheiterte
mit seinem Versuch, eine einst-
weilige Verfügung durchzuset-

zen. Es gäbe zwischen den Logos
starke Unterschiede, so der zu-
ständige Richter. Dem schloss
sich Lindsay jetzt an. Reebok
darf die strittige Bezeichnung
„All-Star“ deshalb auch weiter-
hin verwenden.

„Converse“ ist heute ein in-
ternational bekanntes Marken-
zeichen für Basketballschuhe.
Vor allem das Modell „Chuck
Taylor“ – besser bekannt auch
als „Chucks“ – avancierte zum
Klassiker unter den Turnschu-
hen. Im vergangenen Jahr wurde
die Converse Inc. für 305 Mio.
US-Dollar von Nike übernom-
men.

Quelle: www.markenplatz.de

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für

XP World
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Amspect International B.V.,
Keizersgracht 826, NL-1017 EE, Amsterdam

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in
Anspruch für:

Einkaufsführer für den
Straßenbau Deutschland (ESD)
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Friedhelm Todtenhöfer,
Keltenring 182 c, 53913 Swisttal

Rund 35.000 Titel !
Recherchieren Sie kostenlos unter:

www.titelschutzanzeiger.de

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

OHA
OHA Magazin

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

SPN Zeitschriften-Verlags GmbH,
Waidmannstraße 35, 22765 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 Markengesetz nimmt der Boulevard
Illustriertenverlag GmbH Titelschutz in Anspruch für

MainzerLeben
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Pfeifer & Biniok-Pfeifer, RAe,
Theodor-Heuss-Ring 10, 65187 Wiesbaden
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für:

Das Camp
in jeder Schreibweise, Darstellungsform, Wortverbindung und
Titelkombination für Hörfunk- und Fernsehsendungen, audiovi-
suelle und elektronische Medien einschließlich Multimedia-An-
wendungen, Merchandising sowie Druckerzeugnisse.

RAe Dr. Klassen & Partner,
Thomas-Mann-Straße 58, 53111 Bonn

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Man-
dantin Titelschutz in Anspruch für

GAMMA
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbin-
dungen, für alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hör-
funk, Fernsehen, Film und elektronische Medien einschließlich
Multimedia-Anwendungen.

Rechtsanwälte White & Case LLP,
Jungfernstieg 51, 20354 Hamburg

Bei der Anmeldung der
Marke „Gmail“ war der Such-
maschinenanbieter Google nicht
gerade der schnellste. Nachdem
das Unternehmen Ende März
diesen Jahres der Öffentlichkeit
seinen neuen E-Mail-Service
vorgestellt hatte, gelang es gleich
drei Unternehmen, Google bei
der Markenanmeldung zuvorzu-
kommen. Am schnellsten war
dabei die in Florida ansässige
Cencourse Inc., die bereits am
31. März ihren Antrag auf Mar-
kenschutz für den Namen
„Gmail“ einreichte. Am 02.
April folgte die kalifornische
Precision Research Inc. und am
03. April eine aus England stam-
mende Markenanmelderin, be-
vor am 07. April dann endlich
auch Googles Antrag beim Ame-
rikanischen Patent- und Mar-
kenamt eintraf. Bis auf den
Eintrag der englischen Firma In-
dependent International Invest-
ment Research, haben alle
Unternehmen Markenschutz in
der Internationalen Warenklasse
38 für elektronische Dienstlei-
stungen angemeldet. Selbst die
Gospel Music Association aus

Tennessee, deren Markenanmel-
dung für „Gmail“ allerdings erst
am 08. April vorlag, beansprucht
Schutz in Klasse 38.

Weil Google bei der Regi-
strierung der Bezeichnung
„Gmail“ getrödelt hat, muss das
Unternehmen nun um seine
Rechte bangen. Markenanmel-
dungen würden in der Reihen-
folge bearbeitet, in der sie
einträfen, gab Sharon Marsh
vom Amerikanischen Patent-
und Markenamt im Online-Ma-
gazin Internetnews.com Aus-
kunft. Wer seinen Antrag zuerst
einreicht, wird deshalb bevor-
zugt. Ein Unternehmensspre-
cher Googles ze igte s ich
dennoch optimistisch. „Wir ha-
ben Vertrauen in unser Recht,
die Marke „Gmail“ zu benut-
zen“, erklärte Steve Langdon.
Seinen Optimismus teilt er aller-
dings mit anderen Markenan-
meldern. Auch Steve Sikers,
Geschäftsführer der Cencourse
Inc., rechnet sich gute Chancen
aus. Er will deshalb an der Ent-
wicklung und Registrierung der
„Gmail“-Marke festhalten.

Im Falle einer strittigen
Markenanmeldung geht es ne-
ben der Reihenfolge, in der die
Anträge eingereicht wurden, vor
allem um die Frage seit wann die
Anmelder die Bezeichnung be-
nutzen und wer zuerst von ihr
Gebrauch gemacht hat. Unter
diesem Gesichtspunkt hätte
Google angeblich ebenfalls
schlechte Karten. Wie Internet-
news.com berichtet, behauptet
Precision Research die Marke
“Gmail“ seit Januar 1998 zu ver-
wenden, und auch die Gospel
Music Association will seit dem
Jahr 1999 von der strittigen Be-
zeichnung Gebrauch machen.
Auf Google werden nun voraus-
sichtlich diverse Auseinanderset-
zungen um die Rechtmäßigkeit
der Verwendung des Namens
„Gmail“ zukommen. Damit
reisst die Serie von Marken-
rechtsstreits nicht ab, in die der
Suchmaschinenanbieter derzeit
verwickelt ist. Erst kürzlich hatte
der amerikanische Spielzeugher-
steller Stelor Productions gegen
eine Markenanmeldung Goo-
gles Einspruch erhoben, weil er
seine Rechte an dem Kennzei-

chen „Googles“ verletzt sah. In
einem weiteren Verfahren strei-
tet Google um die Verwendung
des für eine seiner Suchmaschi-
nen genutzten Namens „Froo-
g le“ . Der Betre iber des
Online-Shops „froogles.com“
hat Googles Bestrebungen die
Bezeichnung als US-Marke zu
registrieren, angefochten.

Was die „Gmail“-Marke be-
trifft, finden sich beim Blick ins
Register der deutschen und eu-
ropäischen Marken zwei Einträ-
ge. Bei der Anmeldung des
Namens als europäische Ge-
meinschaftsmarke ließ sich Goo-
gle ebenfalls Zeit. Der am 14.
April eingereichten Markenan-
meldung kam allerdings nie-
mand zuvor. Das deutsche
Markenregister verzeichnet ei-
nen auf den 08. April datierten
Antrag für die Registrierung des
Namens „Gmail“; auch darin
wird Schutz in Klasse 38 bean-
sprucht.

Quelle: www.markenplatz.de
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir im Auftrag
unserer Mandantschaft für Publikationen im Printbereich und
Druckerzeugnisse aller Art, im Bereich der elektronischen, digi-
talen und sonstigen Medien aller Art sowie Netzwerken ein-
schließlich der Off- und Onlinedienste Titelschutz in Anspruch
für

Case Study
Case Studies

in allen Schreibweisen, Schriftarten, Darstellungsformen, Varia-
tionen, Kombinationen, Abwandlungen sowie Zusätzen.

RAe Eimer Speer Wiechern Peter,
Marktstraße 16, 29614 Soltau

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir im Auftrag
unserer Mandantin Titelschutz für folgende zwei Titel in An-
spruch:

DIE NEWS
FÜR SELBSTÄNDIGE UNTERNEHMER

DIE NEWS
FÜR MITTELSTÄNDISCHE
UNTERNEHMER
In allen Schreibweisen, Kombinationen, Abkürzungen, Dar-
stellungsformen, Schriftarten und mit allen Zusätzen für
Druckerzeugnisse, Hörfunk, Film, Fernsehen, Bild-, Ton- und
Datenträger aller Art sowie für sonstige audiovisuelle, elektroni-
sche und digitale Medien und Netzwerke, insbesondere auf
CD-ROM, DVD und MD (MiniDisc), Online-Dienste und sonstige
Online-Medien.

KUHNEN & WACKER
Patent- und Rechtsanwaltsbüro,
Prinz-Ludwig-Straße 40A, 85354 Freising

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

29... und noch Jungfrau
SPACE ODYSSEY -

MISSION ZU DEN PLANETEN
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbin-
dungen, für alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hör-
funk, Fernsehen, Film und elektronische Medien einschließlich
Multimedia Anwendungen (Online und Offline-Dienste).

ProSieben Television GmbH,
Medienallee 7, 85774 Unterföhring

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Wir freuen uns auf die WM
in Deutschland - WM 2006 -
Riesenstadion

in allen Schreibweisen, Schriftarten, Wortverbindungen, Dar-
stellungsformen, Abwandlungen, Abkürzungen, Titelkombina-
tionen, graphischen Gestaltungen, entsprechenden Zusätzen,
Untertiteln und Zusammensetzungen für alle Medien, insbeson-
dere Tonträger, Compilations und Merchandising, Bildtonträger,
Film, Hörfunk, Fernsehen, Software, Off- und Online-Dienste,
CD-Rom, CD-I, DVD und MD (MiniDisc) und andere Datenträ-
ger sowie für sonstige audiovisuelle, elektronische und digitale
Medien und Netzwerke, für Veranstaltungen und Präsentatio-
nen, für Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Plakate, Flyer, Bro-
chüren und alle anderen Printmedien, für Serviceleistungen, für
Dienstleistungen, für Werbung.

DOMPLATTEN Werbe-, Veranstaltungs-
und Marketinggesellschaft,
Am Braunsacker 38, 50765 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Man-
dantin Titelschutz in Anspruch für:

PRAXIS Computer & Management
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Ab-
kürzungen, Abwandlungen, Wortverbindungen und grafischen
Darstellungen in allen Medien, insbesondere für Druckerei-
erzeugnisse, Softwareerzeugnisse, Bild-, Ton- und Datenträger
aller Art, elektronische und digitale Medien und Netzwerke (ein-
schließlich CD-Rom, CD-I, Offline- und Online-Dienste und
sonstige Online-Medien und -Produkte, Internet).

KÖHLER Rechtsanwälte,
Paul-Schallück-Straße 6, 50939 Köln

Unter Hinweis auf §§ 5, 15 MarkenG nehmen wir im Auftrag un-
serer Mandantin für Druckerzeugnisse, insbesondere Publika-
tionen im Printbereich sowie für Film, Fernsehen, Hörfunk, Ton-
und Datenträger aller Art, elektronische und digitale Medien
(einschließlich CD-ROM, Online Medien und Internet) Telekom-
munikationsdienstleistungen (einschließlich Unified Messaging
Systems, SMS, WAP) sowie Softwareerzeugnisse Titelschutz in
Anspruch für:

Business Partner
in allen Schreibweisen, mit allen Freizeit Zusätzen, in allen Ab-
wandlungen, Titelkombinationen und Darstellungsformen.

BIRD & BIRD Rechtsanwälte,
Pacellistraße 14, 80333 München
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Tanzalarm
Wie bin ich
KI.KA - LIVE

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstel-
lungsformen, Abwandlungen und Schriftarten für Druckerei-
erzeugnisse, Software-Erzeugnisse, Hörfunk, Film, Fernsehen,
Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, elektronische und digitale
Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-ROM, DVD,
CD-I, Offline- und Online-Dienste und sonstige Online-Medien.

Mitteldeutscher Rundfunk,
Kantstraße 71 - 73, 04275 Leipzig

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Das deutsche Adventsfest
Unser Adventsfest

in allen Kombinationen, Abkürzungen, Darstellungsformen,
Schreibweisen, Schriftarten und mit allen Zusätzen für alle Me-
dien, insbesondere Druckerzeugnisse, Software-Erzeugnisse,
Hörfunk, Film, Fernsehen und sonstige audiovisuelle Medien,
Bild-, Ton-, Bild/Ton- und Datenträger aller Art, Offline- und Onli-
ne-Dienste, sonstige Online-Medien, Domain-Bezeichnungen,
Multimedia-Anwendungen, Merchandising sowie öffentliche
Veranstaltungen und Dienstleistungen.

montanamedia,
Königinstraße 121, 80802 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen
Kunden Titelschutz in Anspruch für:

Neues vom Wixxer
Triple Wixx
Triple Wixxx

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Ab-
wandlungen, Abkürzungen, Wortverbindungen, Titelkombina-
tionen, graphischen Gestaltungen, entsprechenden Untertiteln
und Zusammensetzungen für alle Medien, insbesondere für
Druckerzeugnisse, Hörfunk, Film, Fernsehen, Video und digita-
le Speicher- und Wiedergabemedien einschließlich Multimedia-
Anwendungen (Off-Line- und On-Line-Dienste einschließlich
Web-Page-Auftritte).

fairmedia gmbh,
Niederbarnimstraße 25, 10247 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für:

Schmerzzentrum Neustadt
an der Weinstraße

in allen möglichen Schreibweisen, Titelkombinationen und mit
entsprechenden Untertiteln, Darstellungsformen, Wort- und
Zeichenverbindungen, Abwandlungen, Abkürzungen, Zusam-
mensetzungen und Schriftarten zur Verwendung für Film, Funk,
Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, Druckerei-
erzeugnisse, elektronische und digitale Medien und Netzwerke,
Off- und Online-Dienste, Online-Medien, Werbung, Promotion,
Merchandising und Veranstaltungen.

Rechtsanwälte
SCHOEPE FETTE PENNARTZ REINKE,
Beethovenstraße 14, 80336 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Tuning Kult
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Ab-
wandlungen, Abkürzungen, Wortverbindungen, Titelkombina-
tionen, graphischen Gestaltungen, entsprechenden Untertiteln
und Zusammensetzungen für alle Medien, einschließlich Ton-
sowie Bild-Ton-Träger, Film, Hörfunk, Fernsehen, Software,
Off- und Online-Dienste und Internet, CD-ROM, CD-I und Tele-
kommunikationsdienstleistungen (einschließlich UMS, SMS,
WAP, GPRS), sowie für sonstige audiovisuelle, elektronische
und digitale Medien und Netzwerke, Bücher und alle Printme-
dien und Druckerzeugnisse, Veranstaltungen und Dienstlei-
stungen aller Art, sowie Merchandisingprodukte jeder Art.

Autoszene Verlag GmbH,
Karl-Theodor-Straße 69, 80803 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Man-
dantschaft Titelschutz in Anspruch für

Die Handy Show
Die grosse Handy Show

in allen möglichen Schreibweisen, Wortverbindungen, Zusam-
mensetzungen und Abkürzungen, Abwandlungen und Schriftar-
ten und Darstellungsformen für alle Medien, insbesondere für
Druckerzeugnisse, Hörfunk, Film, Fernsehen, Bild-, Ton- und
Datenträger aller Art, Internet, alle elektronischen und digitalen
Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-ROM, DVD,
CD-I, Off-Line- und On-Line-Dienste, Telekommunikations-
dienstleistungen, Unified Messaging Systems, SMS, WAP so-
wie Softwareerzeugnisse aller Art.

Holme Roberts & Owen,
Rosental 4, 80331 München
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Anzeigen-Woche
Cabrio-Markt
Gebrauchtwagenbörse
Horoskop-Woche
Immo-Woche

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen, für alle Print-
medien sowie Online- und Audiotextdienste und das Internet.

TEAM ATW Werbeagentur GmbH,
Drostestraße 14-16, 30161 Hannover

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Liebe ohne Rückfahrschein
Schöne Witwen küssen besser
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbin-
dungen, für alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hör-
funk, Fernsehen, Film und elektronische Medien einschließlich
Multimedia Anwendungen (Online und Offline-Dienste).

SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH,
Oberwallstraße 6, 10117 Berlin

Wiederholung und 50% Rabatt?

Möchten Sie Ihre Titelschutzanzeige er-
neut schalten? Dann gewähren wir Ihnen
auf die zweite inhaltsgleiche Anzeige ei-
nen Rabatt von 50%.

Fon: +49 40 / 609 009 - 61

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Lexikon der Werte
Die Auto-Bibliothek

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Helmut Lingen GmbH & Co. KG,
Deutzer Freiheit 77, 50679 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Man-
danten Titelschutz in Anspruch für

Bücher-Lotto
in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstel-
lungsformen, Abwandlungen und Schriftarten für Druckereier-
zeugnisse, Software-Erzeugnisse, Hörfunk, Film, Fernsehen,
Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, elektronische und digitale
Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-ROM, DVD,
CD-I, Offline- und Online-Dienste und sonstige Online-Medien.

RAin Bettina Krause,
Hauptstraße 35, 82327 Tutzing

Unter Hinweis auf §§ 5, Abs. 3, 15 MarkenGesetz nehmen wir für
einen Mandanten Titelschutz in Anspruch für:

Druckwerk by Weiss
in allen Schreibweisen, Wortverbindungen und möglichen Kom-
binationen, grafischen Gestaltungen, entsprechenden Unterti-
teln und Zusammensetzungen für alle Medien, insbesondere
Druckerzeugnisse.

Sina · Maassen Rechtsanwälte,
Aachener-und-Münchener-Allee 1, 52074 Aachen

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für

AUTO & SERVICE
in allen Schreibweisen, Abwandlungen, Darstellungen und
Wortverbindungen und mit allen Zusätzen. In allen Medien ein-
schließlich Druckerzeugnissen aller Art, Film, Fernsehen und al-
len sonstigen, audiovisuellen, elektronischen und/oder digitalen
Medien und Datenträgern.

Rechtsanwältin Juliane Meuter,
Uckerather Straße 3, 53783 Eitorf
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in

Anspruch für:

Schnappi
Schnappi, das kleine Krokodil
schni schna schnappi schnappi

schnappi schnapp
Schnappi-Song
In allen Schreibweisen, Schriftarten, Zusammensetzungen,
Wort- und Zeichenverbindungen, Darstellungsformen, Abwand-
lungen, Abkürzungen, Titelkombinationen, allein stehend und
mit etwaigen Zusätzen für sinngemäße Titel als Einzel- oder
Reihentitel in allen Sprachen mit sinngemäßen Übersetzungen,
allen Arten der grafischen Darstellung für alle Medien, insbeson-
dere Druckerzeugnisse, Hörfunk, Fernsehen, Film und elekroni-
sche Medien, einschl. Bild-, Ton- und Datenträger aller Art,
Tonträgerpromotion, Audiotexte, DVD + MD, CD-Rom, CD´s,
CD-R, CD-I, Vinyl, Domains und andere Datenträger sowie für
sonstige audiovisuelle, digitale und elektronische Medien und
Netzwerke, z.B. Internet, Intranet, Extranet, einschl. Offline- und
Online-Dienste, Telekommunikations und sonstige Dienstlei-
stungen (einschl. UMTS, SMS, WAP) sowie Veranstaltungen je-
der Form und Wettbewerbe, Softwareerzeugnisse,
Bühnenwerke jeder Art einschl. Musicals, sowie Merchandising
in jeglicher Form.

Iris Gruttmann,
Lothringer Straße 57, 50677 Köln,
Rosita Blissenbach,
Wittgensteinstraße 38, 50931 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für eine Man-
dantin Titelschutz in Anspruch für

Puls
Blutdruck

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Abwandlungen,
grafischen Gestaltungen und Schriftarten für alle Medien, insbe-
sondere Druckerzeugnisse, Hörfunk, Film, Fernsehen, Softwa-
reerzeugnisse, elektronische und digitale Medien, Netzwerke,
Offline- und Online-Dienste sowie sonstige Online-Medien, fer-
ner für Bild-,Ton- und Datenträger aller Art, insbesondere auch
CD-ROM, CD-I und DVD.

Rechtsanwalt  Dipl.-Kfm. Wolfgang Naegele,
Ballindamm 35, 20095 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 Markengesetz nehmen wir Titel-
schutz in Anspruch für

DIE KINDERZIMMER COPS
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Ab-
wandlungen, Abkürzungen, Wortverbindungen, Titelkombina-
tionen, grafischen Darstellungen, in entsprechenden Untertiteln
und Zusammensetzungen für alle Medien, einschließlich Ton-,
sowie Bild- und Tonträger, Film, Hörfunk, Fernsehen, Software,
Off- und Onlinedienste, CD-Rom, CD-I, DVD, andere Datenträ-
ger und alle sonstigen CD-Derivate sowie für sonstige audiovi-
suelle, elektronische und digitale Medien und Netzwerke,
Bücher und alle Printmedien.

Constantin Entertainment GmbH,
Carl-Zeiss-Ring 3, 85737 Ismaning
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